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Verbandsgemeinde Vorharz

Öffnungszeiten
Montag 09:00 – 11:30 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 11:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 11:30 Uhr

Postanschrift
Markt 7, 38828 Wegeleben
Tel. 039423 851-0
Fax 039423 851-91
info@vorharz.net

weitere Verwaltungsgebäude
Kapellenstr. 16, 39397 Schwanebeck
Quedlinburger Str. 10, 06458 Selke-Aue, OT Wedderstedt

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite 
www.vorharz.net

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Gemeinderates Hedersleben  

im vereinfachten schriftlichen Verfahren

Auf der Grundlage des § 56 a KVG LSA in Verbindung mit der Fest-
stellung einer landesweiten pandemischen Lage nach § 161 Abs. 2 Satz 
2 KVG LSA durch den Landtag Sachsen-Anhalt am 19.11.2020 so-
wie der Feststellung der Notsituation durch den Landkreis Harz vom 
02.12.2021 fand in der Zeit vom 31.03.2022 bis 29.04.2022 die 25. Sit-
zung des Gemeinderates Hedersleben im schriftliches Umlaufverfahren 
statt.
Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

Öffentlich

Abstimmung über die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 
01.03.2022

Abstimmungsergebnisse
gew. Vertreter anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.* öff. nö.
13 13 10 0 3 0 X

*Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 33 KVG

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Hedersleben
Beschlussnummer: LP VII 2022-094:
Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssat-
zung 2022.

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hedersleben 
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der zurzeit gültigen Fassung hat 
die Gemeinde Hedersleben die folgende, vom Rat in der Sitzung am 
29.04.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinde Hedersleben voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-
lungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.449.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.822.300 Euro

2. im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit auf 1.344.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit auf 1.664.300 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf 152.200 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf 142.500 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 22.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Ver-
pflichtungsermächtigungen), wird auf 917.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 268.400 Euro fest-
gesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A) auf 320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6

Gemäß § 7 Absatz 1 der Hauptsatzung in der Kommune in Verbindung 
mit § 105 Kommunalverfassungsgesetz werden unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall auf 
1.000 € festgesetzt. Darüber hinaus entscheidet der Rat.
Zweckgebundene Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden sind 
entsprechend ihrer Verwendung, unabhängig von der Höhe der bereit-
gestellten Mittel fortzuschreiben und einzusetzen.
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Budgets sind ge-
genseitig deckungsfähig. Erwirtschaftete Mehrerträge/Mehreinzahlun-
gen können zur Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen 
im Budget herangezogen werden.
Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden für einseitig 
deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen bei bilanziellen 
Abschreibungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig genehmigt.
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden ganz 
oder teilweise für übertragbar erklärt.

Hedersleben, den
…………………………………………………..
(Unterschrift Bürgermeister) (Siegel)

Abstimmungsergebnisse zur Beschluss-Nr. LP VII 2022-094
gew. Vertreter anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.* öff. nö.
13 13 11 0 2 0 X

*Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 33 KVG
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Beschluss über die Annahme einer Spende
Beschlussnummer: LP VII 2022-095:
Der Gemeinderat Hedersleben beschließt die Annahme einer Sach-
spende im Höhe von 3.700,00 €, von Herrn Matthias Adolf Speck, 
Wasserstr. 2, 06458 Hedersleben, für die Anschaffung von Hundetoilet-
ten in der Gemeinde Hedersleben.

Abstimmungsergebnisse zur Beschluss-Nr. LP VII 2022-095
gew. Vertreter anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.* öff. nö.
13 13 11 0 2 0 X

*Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 33 KVG

Nichtöffentlich

Abstimmung über die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung 
vom 01.03.2022

Abstimmungsergebnisse
gew. Vertreter anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.* öff. nö.
13 13 10 0 3 0 X

*Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 33 KVG

Auftragsvergabe - Anschaffung Wildkrautbürste für den Bauhof
Beschlussnummer: LP VII 2022-096:
Der Gemeinderat Hedersleben beschließt die Beschaffung der motorbe-
triebenen Wildkrautbürste. Die Beauftragung zur Beschaffung erfolgt 
erst nach beschlossenem und genehmigtem Haushalt der Gemeinde 
Hedersleben.

Abstimmungsergebnisse zur Beschluss-Nr. LP VII 2022-096
gew. Vertreter anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.* öff. nö.
13 13 11 0 2 2 X

*Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 33 KVG

Beschluss zur Anschaffung von 7 Hundetoiletten
Beschlussnummer: LP VII 2022-097:
Der Gemeinderat Hedersleben beschließt den Kauf von 7 Hundetoiletten 
sowie Hundekotbeutel entsprechend der Angebote.

Abstimmungsergebnisse zur Beschluss-Nr. LP VII 2022-097
gew. Vertreter anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.* öff. nö.
13 13 11 0 2 0 X

*Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 33 KVG

Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Verbands-
gemeinde Vorharz unter www.vorharz.net/de/bekanntmachungen.html 
zugänglich.

Öffentliche Bekanntmachung aus der 12. Sitzung 
des Gemeinderates Groß Quenstedt am 12.05.2022
Auf der Grundlage des § 25 (5) Satz 4 KVG LSA ist das Ergebnis der 
Beratung oder die Gründe für die Entscheidung ortsüblich bekannt zu 
machen.
Öffentlich:
Beschlussnummer: LP VII 2022-068: Einwohnerantrag
Der Gemeinderat stellt die Unzulässigkeit des Einwohnerantrages fest, 
da dieser verfristet eingereicht wurde.

Abstimmungsergebnisse zur Beschluss-Nr. LP VII 2022-068
gew. Vertreter anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.* öff. nö.
11 9 6 0 3 0 x

*Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 33 KVG
Wegeleben, 25.05.2022

Ute Pesselt
Verbandsgemeindebürgermeisterin

Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Verbands-
gemeinde Vorharz unter www.vorharz.net/de/bekanntmachungen.html 
zugänglich.

Zur Information als Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass das Amtsblatt Nr. 05/2022 des 
Landesverwaltungsamtes des Landes Sachsen-Anhalt erschienen 
ist, wie das Landesverwaltungsamt mit Schreiben 17. Mai 2022 mit-
geteilt hat. Das Amtsblatt liegt während der Öffnungszeiten in den 
Verwaltungsräumen der Verbandsgemeinde Vorharz öffentlich aus.
Das Amtsblatt ist auch auf der Internetseite der Verbandsgemeinde 
Vorharz www.vorharz.net einsehbar.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vorharz für 
das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S.288), in der zuletzt gültigen Fassung, hat die 
Verbandsgemeinde Vorharz die folgende, vom Rat in der Sitzung am 
19.04.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Verbandsgemeinde Vorharz voraussichtlich anfallen-
den Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf 11.329.700 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.254.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit auf 11.048.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit auf 10.873.900 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf 1.904.300 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf 2.386.800 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 434.900 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 531.800 Euro
festgesetzt.
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzungder Gemeinde Hedersleben für das 
Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom  
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der zurzeit gültigen Fassung hat 
die Gemeinde Hedersleben die folgende, vom Rat in der Sitzung am 
29.04.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinde Hedersleben voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-
lungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.449.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.822.300 Euro

2. im Finanzplan mit dem
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit auf 1.344.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit auf 1.664.300 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf 152.200 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf 142.500 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 22.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Ver-
pflichtungsermächtigungen), wird auf 917.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 268.400 Euro fest-
gesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A) auf 320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6

Gemäß § 7 Absatz 1 der Hauptsatzung in der Kommune in Verbindung 
mit § 105 Kommunalverfassungsgesetz werden unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall auf 
1.000 € festgesetzt. Darüber hinaus entscheidet der Rat.
Zweckgebundene Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden sind 
entsprechend ihrer Verwendung, unabhängig von der Höhe der bereit-
gestellten Mittel fortzuschreiben und einzusetzen.
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Budgets sind ge-
genseitig deckungsfähig. Erwirtschaftete Mehrerträge/Mehreinzahlun-
gen können zur Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen 
im Budget herangezogen werden.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Ver-
pflichtungsermächtigungen), wird auf 2.154.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.209.660 Euro fest-
gesetzt.

§ 5

Die Verbandsgemeinde Vorharz erhebt zur Deckung ihrer Aufwendun-
gen eine Umlage von den Mitgliedsgemeinden in Höhe von

49,5 % auf die Steuerkraftmesszahl der Kommune und
49,5 % auf die Allgemeinen Zuweisungen.

Zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen erhebt die Verbandsgemeinde Vorharz eine 
Umlage in Höhe von

40 % der durch das FAG LSA festgelegten Investitionspau-
schale der Mitgliedsgemeinden.

§ 6

Gemäß § 4 Absatz 4 der Hauptsatzung in der Kommune in Verbindung 
mit § 105 Kommunalverfassungsgesetz werden unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall auf 
10.000 € festgesetzt. Darüber hinaus entscheidet das entsprechende 
Gremium.
Zweckgebundene Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden sind 
entsprechend ihrer Verwendung, unabhängig von der Höhe der bereit-
gestellten Mittel fortzuschreiben und einzusetzen.
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Budgets sind ge-
genseitig deckungsfähig. Erwirtschaftete Mehrerträge/Mehreinzahlun-
gen können zur Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen 
im Budget herangezogen werden.
Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden für einseitig 
deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen bei bilanziellen 
Abschreibungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig genehmigt.
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden ganz 
oder teilweise für übertragbar erklärt.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr2022 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen An-
lagen liegt nach § 102 Abs.2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes 
zur Einsichtnahme vom 16.06.2022 bis 01.07.2022 im Verwaltungsamt 
Schwanebeck, Kapellenstraße 16 in 39397 Schwanebeck, Zimmer 34 
öffentlich aus.
Die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 der Verbandsgemein-
de Vorharz ist durch den Landkreis Harz, Kommunalaufsicht am 
18.05.2022 unter dem Aktenzeichen 15 12 03 21 bestätigt worden.
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Information aus der Verwaltung
Die Verwaltung der Verbandgemeinde informiert, dass das Einwoh-
nermeldeamt im Verwaltungssitz Schwanebeck in der Zeit vom

27.06. bis 01.07.2022
sowie das Einwohnermeldeamt im Verwaltungssitz Wedderstedt in 
der Zeit vom

18.07.2022 bis 05.08.2022
geschlossen sind. In dringenden Fällen stehen vertretungsweise 
die Mitarbeiter des jeweils geöffneten Einwohnermeldeamtes in 
Wedderstedt sowie in Schwanebeck zur Verfügung.

Bewertungsgesetz / Grundsteuer

Öffentliche Bekanntmachung des Bundesministeriums der 
Finanzen vom 30. März 2022

Aufforderung zur Abgabe der Erklärung zur Feststellung 
des Grundsteuerwerts für den Hauptfeststellungszeitpunkt 

1. Januar 2022

Die Finanzverwaltungen der Länder
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
haben auf den 1. Januar 2022 (Hauptfeststellungszeitpunkt) den Grund-
steuerwert für Grundstücke sowie für Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft festzustellen.
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der oben genann-
ten Länder ergeht folgende Aufforderung:
Die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts für den Haupt-
feststellungszeitpunkt 1. Januar 2022 ist dem zuständigen Finanzamt 
bis zum

31. Oktober 2022
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 
(elektronisches Formular) zu übermitteln. Soweit landesrechtlich nicht 
abweichend geregelt, ist das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk das 
zu bewertende Grundstück oder der zu bewertende Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft liegt.

Rechtsgrundlagen: § 149 Absatz 1 Abgabenordnung (AO)
§ 228 Bewertungsgesetz (BewG)
§ 87a Absatz 6 Satz 1 AO

Die elektronischen Formulare für die Erklärung zur Feststellung des 
Grundsteuerwerts werden ab 1. Juli 2022 zum Beispiel im Portal „Mein 
ELSTER“ (www.elster.de) bereitgestellt. Für die elektronische Über-
mittlung über das Portal „Mein ELSTER“ ist ein Benutzerkonto erfor-
derlich. Ist dies noch nicht vorhanden, kann eine Registrierung unter 
www.elster.de vorgenommen werden. Diese ist kostenlos und kann bis 
zu zwei Wochen dauern.
Zur Abgabe der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts sind 
folgende Personen verpflichtet:

- Eigentümerinnen oder Eigentümer eines Grundstücks in den oben 
bezeichneten Ländern

- Eigentümerinnen oder Eigentümer eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft in den oben bezeichneten Ländern

- Bei Grundstücken in den oben bezeichneten Ländern, die mit einem 
Erbbaurecht belastet sind:
Erbbauberechtigte unter Mitwirkung der Eigentümerin oder des Ei-
gentümers des Grundstücks (Erbbauverpflichtete)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden für einseitig 
deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen bei bilanziellen 
Abschreibungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig genehmigt.
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden ganz 
oder teilweise für übertragbar erklärt.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr2021 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen An-
lagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes 
zur Einsichtnahme vom 16.06.2022 bis 01.07.2022 im Verwaltungsamt 
Schwanebeck, Kapellenstraße 16 in 39397 Schwanebeck, Zimmer 34 
öffentlich aus.
Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist nicht erforder-
lich. Nach § 146 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes hat der 
Landkreis Harz, Kommunalaufsicht die Gesetzmäßigkeit des Beschlus-
ses über die Haushaltssatzung am 17.05.2022 unter dem Aktenzeichen 
15 12 03 09 bestätigt.

2. Änderungssatzung der Aufwands- und 
Entschädigungssatzung für die ehrenamtlich 

tätigen Bürger der Stadt Wegeleben

Artikel I

§ 10 erhält folgende Fassung:
Aufwandsentschädigung für die Betreuung in der Bibliothek
(1) Für die Betreuung der Bibliothek der Stadt Wegeleben wird eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 61,50 € monatlich gewährt.
(2) Wird die Tätigkeit nach dem Absatz 1 länger als einen Monat nicht 
ausgeübt, entfällt der Anspruch auf Aufwandsentschädigung. Ansprü-
che nach §§ 10, 11 dieser Satzung sind mit der Aufwandsentschädigung 
abgegolten.

Artikel II

der bisherige § 10 wird § 11
der bisherige § 11 wird § 12
der bisherige § 12 wird § 13
der bisherige § 13 wird § 14
der bisherige § 14 wird § 15
der bisherige § 15 wird § 16
der bisherige § 16 wird § 17
der bisherige § 17 wird § 18

Artikel III

Diese Satzungsänderung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Hinweis:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Verbands-
gemeinde Vorharz unter www.vorharz.net/de/bekanntmachungen.html 
zugänglich.
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Allgemeine Angaben in der Erklärung
− Aktenzeichen

Dieses wird Ihnen mit dem oben genannten Informationsschreiben 
mitgeteilt.

− Adresse bzw. Lage des Grundstücks
− Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

(Name und Anschrift aller Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten)

− Lagefinanzamt
Zuständig ist das Finanzamt, in dessen Bezirk das Grundstück liegt 
(Lagefinanzamt). Das Lagefinanzamt finden Sie links oben auf 
dem Informationsschreiben.

− ggf. Erteilung einer Empfangsvollmacht
Angaben zum Grund und Boden
− Gemarkung, Flur und Flurstück (Flurstückszähler/Flurstücksnen-

ner)
− Art des Grundstücks (z. B. unbebaut, Ein-, Zweifamilienhaus etc.)
− Fläche des Grundstücks in qm
− Bodenrichtwert je qm (Diesen können Sie ab Mitte Juni 2022 elek-

tronisch beim LVermGeo abrufen unter:
www.grundsteuerdaten.sachsen-anhalt.de)

− ggf. Miteigentumsanteil; Nummer des Grundbuchblattes (falls zur 
Hand)
Hinweise:
• Nicht in jeder Gemarkung sind Fluren vorhanden und nicht 

jedes Flurstückskennzeichen hat auch einen Flurstücksnenner. 
Bitte lassen Sie in dem Fall das entsprechende Feld frei.

• Erforderliche Angaben können Sie beispielweise dem Kaufver-
trag, dem Grundbuchblatt, den Bauunterlagen, der Teilungser-
klärung, dem (bisherigen) Einheitswertbescheid oder ggf. der 
Betriebskostenabrechnung entnehmen.

Angaben bei Wohngrundstücken
− Baujahr des Gebäudes bzw. Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit
− Anzahl der Garagen- und Tiefgaragenstellplätze
− Anzahl der Wohnungen sowie Wohn- und Nutzfläche in qm je 

Wohnung
Hinweise:
• Zur Wohnfläche gehören die Grundflächen von:

- Flächen, die Wohnbedürfnissen dienen (z. B. Wohn-/Ess- 
und Schlafzimmer, Küche)

- häuslichen Arbeitszimmern
- Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen 

Seiten geschlossenen Räumen zur Hälfte sowie Balkonen, 
Loggien, Dachgärten und Terrassen in der Regel zu einem 
Viertel.

• Bei Zimmern mit Dachschrägen ist folgende Grundregel zu be-
achten:
- Die Fläche unter einer Dachschräge bis 100 cm Höhe wird 

nicht berücksichtigt.
- Ab einer Höhe von 100 cm bis 199 cm wird die Fläche zur 

Hälfte berücksichtigt.
- Ab 200 cm Höhe unter der Dachschräge wird die Fläche 

vollständig berücksichtigt.
• Nicht zur Wohnfläche gehören die Grundflächen von:

- Kellerräumen und Dachböden, die nicht als Wohnraum die-
nen

- Abstellräumen und Kellerersatzräumen außerhalb der Woh-
nung

- Waschküchen, Trocken- und Heizungsräumen
- Garagen, Gartenhäusern und Schuppen (Nebengebäude).

• Zur Nutzfläche zählen insbesondere Flächen, die gewerblichen, 
betrieblichen (Büroräume, Werkstatt), öffentlichen oder sonsti-
gen Zwecken dienen.

Angaben bei Nichtwohngrundstücken
− (Lageplan-) Nummer
− Gebäudeart und Baujahr, Bruttogrundfläche in qm
Angaben bei land- und forstwirtschaftlichem Vermögen
− Gemeinde, Gemarkung und Gemarkungsnummer (6-stellig)
− Flur und Flurstück (Flurstückszähler/Flurstücksnenner)
− amtliche Fläche in qm, Art der Nutzung

- Bei Grundstücken in den oben bezeichneten Ländern mit Gebäuden 
auf fremdem Grund und Boden: Eigentümerinnen oder Eigentümer 
des Grund und Bodens unter Mitwirkung der Eigentümerin oder des 
Eigentümers des Gebäudes.

Maßgebend für die persönliche Erklärungspflicht sind die Verhältnisse 
am 1. Januar 2022.
Bei Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe der Erklärung zur Feststel-
lung des Grundsteuerwerts kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt 
werden. Die Höhe des Verspätungszuschlags ist maßgeblich von der 
Dauer der Fristüberschreitung abhängig. Bei Nichtabgabe der Erklä-
rung kann das Finanzamt darüber hinaus die Besteuerungsgrundlagen 
schätzen.

Rechtsgrundlagen: § 152 AO
§ 162 AO

Hintergrund
Mit dem Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts 
(Grundsteuer-Reformgesetz) vom 26. November 2019 (BGBl. 2019 I 
S. 1794)1) wurden die Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 u. a. – (BGBl. 2018 I  
S. 531) im Grundsteuer- und Bewertungsgesetz sowie in weiteren damit 
zusammenhängenden Vorschriften umgesetzt.
Die Umsetzung des Grundsteuer-Reformgesetzes erfordert eine um-
fassende Neubewertung aller wirtschaftlichen Einheiten. Zu diesem 
Zweck werden die Grundsteuerwerte auf den 1. Januar 2022 erstmals 
festgestellt. Diese Werte finden dann für die Berechnung der Grund-
steuer ab dem Jahr 2025 Anwendung.
Die erforderliche Datenerhebung erfolgt durch elektronische Steuerer-
klärung (§ 228 Absatz 6 Satz 1 BewG).
Weitere Informationen und Hilfen finden Sie im Internet unter 
www.grundsteuerreform.de. Bei Fragen rund um das Thema Grund-
steuer unterstützt Sie auch der virtuelle Assistent der Steuerverwaltung, 
den Sie unter www.steuerchatbot.de erreichen.
Datenschutzhinweis
Bei der Verwendung der Daten, die originär im Einheitswertverfah-
ren erhoben wurden und nunmehr vorbereitend der Feststellung der 
Grundsteuerwerte nach reformiertem Recht dienen, handelt es sich 
um eine zulässige Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem 
anderen Zweck im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. 
§ 29c Absatz 1 AO.
Weitere Informationen über

- die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung,
- Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie
- Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen

entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Fi-
nanzverwaltung, welches Sie im Internet unter www.finanzamt.de (un-
ter der Rubrik Datenschutz) finden oder bei Ihrem Finanzamt erhalten.
1) BStBl 2019 I S. 1319

Grundsteuerreform 2022 – Informationen des 
Ministeriums der Finanzen 
des Landes Sachsen-Anhalt

Checkliste zur Vorbereitung der Erklärungsabgabe

Aufgrund der Grundsteuerreform sind alle Eigentümerinnen und Ei-
gentümer von Grundbesitz verpflichtet, vom 1. Juli 2022 bis 31. Ok-
tober 2022 eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes auf 
den Stichtag 01.01.2022 elektronisch, zum Beispiel kostenfrei über 
„Mein ELSTER“, beim Finanzamt abzugeben.
Im Juni 2022 erhalten alle Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Grundstücken in Sachsen-Anhalt dazu ein Informationsschreiben. Da-
rin finden Sie allgemeine Hinweise zur Grundsteuerreform sowie kon-
krete Angaben zu Ihrem jeweiligen Grundstück, für das eine Feststel-
lungserklärung abgegeben werden muss.
Diese Checkliste soll Ihnen helfen, die Erklärungsabgabe vorzubereiten.
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− Ertragsmesszahl bei landwirtschaftlicher Nutzung, Saatzucht, 
Kurzumtriebsplantagen
(Diese können Sie ab Mitte Juni 2022 elektronisch beim LVermGeo 
abrufen unter:
www.grundsteuerdaten.sachsen-anhalt.de)

− Bruttogrundfläche der Wirtschaftsgebäude in qm, ggf. Angaben 
zum Tierbestand

Bitte reichen Sie keine Unterlagen zu Ihrer Grundsteuerwerterklä-
rung ein. Sollten Unterlagen von Ihnen für die Prüfung benötigt 
werden, wird das Finanzamt diese bei Ihnen gesondert anfordern. 
Bitte bewahren Sie diese daher auf.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.mf.sachsen-anhalt.de/steuern/grundsteuer
www.elster.de
www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de
Herausgeber: Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt/
Editharing 40 / 39108 Magdeburg (Mai 2022)

Lesekönige in der Grundschule  
Dr. Wihelm Schmidt

Lesekrone 2022 2. Stufe Schulrunde Teilnehmer von links nach rechts 
Klasse 3 Moritz Maximilian Krüger, Alicia-Sophie Reisig, Hannes Pon-
witz, Lomé Vogel, Emily Schulze Dabei belegten den 1. Platz Hannes 
Ponnwitz. 2. Platz Alicia Sophie Reisig, 3. Platz Lomé Vogel

Sie wurden mit einer Urkunde 
und einem Büchergutschein von 
Buchhandlung Schönherr Junior 
belohnt.

Herzlichen Glückwunsch!

Es grüßt
Heike Stiemer
Grundschule „Dr. Wilhelm 
Schmidt“

Großer Wettbewerb in der Grundschule  
Dr. Wilhelm Schmidt

Känguru-Wettbewerb 2022

1. Bild von links nach rechts Nele Riemann (Klasse 4) belegte den 
1. Platz und erhielt damit ein T-Shirt für den weitesten Kängurusprung.
- 2. Platz Emilia Wenzel (Klasse 4)
- 3. Platz Carlotta Landenberger (Klasse 3)
- 4. Platz Louisa Siede (Klasse 4)
- 5. Platz Rosalie Fehrecke (Klasse 4)
- 6. Platz Amy Rose Schulze (Klasse 3)

Wie auf dem Bild zu sehen, ha-
ben sich viele Schülerinnen und 
Schüler mit Spaß und Ehrgeiz 
beteiligt.

 
Es grüßt
Heike Stiemer
Grundschule
„Dr. Wilhelm Schmidt“

Zur Information als Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass das Amtsblatt Nr. 5/2021 des 
Zweckverbandes Ostharz Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung erschienen war, wie der Zweckverband Ostharz, Lindenstra-
ße 8b, 06484 Quedlinburg mit Schreiben vom 02.12.2021 mitge-
teilt hatte. Das Amtsblatt liegt während der Öffnungszeiten in den 
Verwaltungsräumen der Verbandsgemeinde Vorharz öffentlich aus.
Insoweit wird besonders auf die 4. Satzung zur Änderung der Ver-
bandssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung Ostharz sowie die Satzung über den vollständigen 
oder teilweisen Ausschluss der Abwasserbeseitigungspflicht gem. 
§ 79a Abs. 1 Wassergesetz Land Sachsen-Anhalt hingewiesen.
Digital kann es auf der Internetseite www.zweckverband-ostharz.de 
eingesehen werden.
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Mitteilung der Stadtbibliothek Wegeleben
Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, dass sich unser 
Stadtrat einstimmig für die Wei-
terführung unserer Stadtbiblio-
thek entschieden hat.
Die Erhaltung unserer Bibliothek 
ist in jedem Fall eine Bereicherung 

für die Stadt Wegeleben und für 
die gesamte Verbandsgemeinde.
Nach meinem Renteneinritt wer-
de ich nun unsere Bibliothek eh-
renamtlich weiterführen und für 
Sie da sein.

Ab 07.06.2022 ist unsere Stadtbibliothek dann immer
dienstags, von 14.00 – 16.00 Uhr

für unsere Leserinnen und Leser 
geöffnet – ich freue mich auch 
Ihren Besuch.

Freundliche Grüße
Gabi Salin

Einladung zum Orgelkonzert in Hausneindorf
Im Rahmen des 11. Musikfestes „Unerhörtes Mitteldeutschland“ 
des Vereins Straße der Musik findet am

1. Juli 2022 um 19 Uhr
in der St. Petrikirche in Hausneindorf

ein Konzert mit dem Trio „ANCORA LI“ statt.

Die drei Musikerinnen und Musiker Martina Müller (Sopran), Gre-
gor Meyer (Orgel) und Clemens Harasim (Laute, Barockgitarre) 
nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Mittel-
deutschland und Europa. Es erklingen Werke von Heinrich Schütz, 
Johann Justus Kahle, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich 
Händel, Camillo Schumann und Tobias Michael.

Weitere Informationen finden Sie unter www.strassedermusik.de.

 

Einladung zur Blutspende 
in der Verbandsgemeinde Vorharz

Es wird zur Blutspende eingeladen!

Termine

Ditfurt Grundschule
Goethe-Str. 9

13.07.2022
16:30 – 19:30 Uhr

Wegeleben Grundschule
Schulstr. 1

18.07.2022
16:30 – 20:00 Uhr

Groß Quenstedt Mehrzweckhalle
Schulweg 18

22.07.2022
16:30 – 19:30 Uhr

Blutspendedienst der Landesverbände des DRK Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen gGmbH
Das Online-Portal für Blutspender im Web und als App:
www.spenderservice.net

Hedersleben

DORF

FLOHMARKTFLOHMARKT

Sonntag, 
19.Juni
 10 bis 16 Uhr

Stöbern,     feilschen, Schnäppchen schlagen im ganzen     Dorf

bunte 
Ballons 
zeigen 
den
Weg 

Verbandsgemeinde Vorharz

Das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz erscheint monatlich und 
wird an alle erreichbaren Haushalte kostenlos verteilt.

- Herausgeber: Verbandsgemeinde Vorharz, Markt 7, 38828 Wegeleben
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon (0 35 35) 4 89 -0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
 Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Vorharz, Frau Pesselt
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allge-
meinen Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreis-
liste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Er-
eignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert 
werden. Weitergehende Ansprüche insbesondere aus Schadenersatz 
sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Ihre Medienberaterin vor Ort

 0170 2828681
j.kist@wittich-herzberg.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Jeannette Kist
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben
- Flurbereinigungsbehörde -
Ritterstraße 17 - 19, 39164 Stadt Wanzleben - Börde
Az: 15.5 - 611B1.14/BK 0022

Öffentliche Bekanntmachung
Mit Beschluss vom 11.09.2019 wurde das vereinfachte Flurbereini-
gungsverfahren „Klein Wanzleben Zuckerdorf“ mit der Verf.-Ken-
nung BK 0022 angeordnet.
Durch Änderungsanordnung Nr. 02 vom 01.06.2022 wurden folgende 
Flurstücke zum Verfahrensgebiet hinzugezogen:

Gemarkung
Ampfurth,

Flur 2, Flurstücke: 1, 2, 3, 5, 98/4, 99/4 und 
100/4

Gemarkung
Klein Wanzleben,

Flur 1, Flurstücke: 153/3, 153/4, 153/5, 153/12 
und 153/14

Gemarkung
Peseckendorf,

Flur 2, Flurstücke: 2 und 3

Gemarkung
Remkersleben,

Flur 9, Flurstücke: 18/2 und 18/6

Gemarkung
Oschersleben,

Flur 8, Flurstücke: 45/5, 46/3, 52/41, 142/54, 
148/54, 170/54, 171/54, 
173/54, 174/54 und 294

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Betreffend die vorgenannten Flurstücke werden gemäß § 14 Abs. 1 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) hiermit die Inhaber von Rechten, 
die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, aufgefordert, ihre Rechte 
innerhalb von 3 Monaten - gerechnet vom ersten Tag dieser Bekannt-
machung - beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Mitte, Außenstelle Wanzleben anzumelden.
Es kommen insbesondere in Betracht:

a) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehören-
den Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von 
persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher 
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken, z.B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte (§ 10 Nr. 2d 
FlurbG);

b) im Grundbuch nicht eingetragene Rechte an den zum Flurberei-
nigungsgebiet gehörenden Grundstücken, insbesondere Hütungs-
rechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrechte, 
Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw. die vor dem 01.01.1900 
begründet sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht 
bedurften;

c) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das 
Liegenschaftskataster übernommen sind.

Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein 
Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden Frist nachzuwei-
sen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr 
zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der zuvor bezeichneten Fristen ange-
meldet oder nachgewiesen, so kann gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG das Amt 
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss 
gemäß § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung ein-
getretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Betei-
ligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außer-
halb des Grundbuches (z.B. Erbfall) unrichtig geworden sind, werden 
die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grund-
buchamt auf eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken 
bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterla-
gen für die Grundbuchberichtigung möglichst ungesäumt nachzukom-
men.

Einschränkungen
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses sowie dieser 
Bekanntmachung bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes 
gelten gemäß § 34 Abs. 1 FlurbG folgende Einschränkungen:

1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, 
die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und 
ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder be-
seitigt werden.

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne 
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahme-
fällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. 
Andere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Rebstö-
cken und Hopfenstöcken bleiben unberührt.

Sind entgegen den Vorschriften Nr. 1 und 2 Änderungen vorgenom-
men oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im 
Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereini-
gungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wie-
derherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 
Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift Nr. 3 vorgenommen worden, so 
muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 
Abs. 3 FlurbG).
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses sowie dieser 
Bekanntmachung bis zur Ausführungsanordnung bedürfen Holzein-
schläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
übersteigen, der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im Einver-
nehmen mit der Forstaufsichtsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG).
Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstauf-
sichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 
Ziff. 6 FlurbG).
Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde 
berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung 
Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen 
Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Einschränkungen kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außen-
stelle Wanzleben, Ritterstraße 17 - 19, 39164 Stadt Wanzleben - Börde 
oder beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt, oder beim Landesverwal-
tungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle/Saale, 
einzulegen.
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem ersten Tag dieser Bekanntma-
chung.

Im Auftrag

gez. Konstanze Cleve (DS)

Hinweis zum Datenschutz
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz 
werden im vorliegenden Flurbereinigungsverfahren personenbezoge-
ne Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet 
unter: www.lsaurl.de/alffmittedsgvo eingesehen werden oder sind beim 
ALFF Mitte erhältlich.
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Der Verein  
„Straßentiger Wegeleben e. V.“ 

 informiert

Liebe Wegeleber!

Der Verein „Straßentiger Wegele-
ben e. V.“ möchte sich recht herz-
lich bei allen Helfern und Unter-
stützern bedanken.

Wir sind ein kleiner Verein, der 
dem Elend der Straßenkatzen ein 
Ende setzen möchte und wir sind 
stets auf der Suche nach Mitglie-
dern oder freiwilligen Helfern.
Nähere Informationen können 
bei der Vorsitzenden Anke Gei-
ersbach eingeholt werden.

So gehen oft Hilferufe aus We-
geleben und sogar der weiteren 
Umgebung ein. In vielen Fällen 
arbeiten wir eng mit dem Tier-
schutzverein in Halberstadt zu-
sammen. Besonderer Dank geht 
hier an Frau Hammer, der Vorsit-
zenden des Vereins.

Unser Hauptmerk gilt der Ein-
dämmung der Katzenpopulati-
on durch Kastration. Damit die 
Missstände von Inzucht, Krank-
heiten bis hin zu toten Tieren, die 
gefunden werden, unterbunden 
werden. Schuld daran sind im-
mer noch Freigänger-Katzen die 
eigentlich ein Zuhause haben, 
oder zurückgelassen wurden, 
aber leider nicht kastriert sind! 
Unsere Schützlinge sind alle kas-
triert, gechipt und bei TASSO 
registriert.

Ziel ist es, ein Gesetz zu erwir-
ken, welches die Kastration und 
Registrierung von Freigängern 
beinhaltet.

Dank der Spenden und helfenden 
Händen haben wir schon so eini-
ges in unserem Städtchen bewir-
ken können.
Bitte helfen Sie uns, damit wir 
helfen können. Jeder Euro zählt, 
und es wird jeder Cent für unse-
re Straßentiger eingesetzt. Sei es 
für die Futterversorgung an den 
Futterstellen oder Medikamen-
te für die kranken Katzen. Auch 
für die kleinen Spenden konnten 
wir Spendendosen bzw. -boxen  
aufstellen. Unser Dank geht hier 
an:

Adler Apotheke Wegeleben

Kosmetik- und Fußpflegesalon 
Simone Intek

Herrenfrisiersalon
Manuela Freckmann

Postfiliale Wegeleben
Inh.: Edgar Fiedler

Stadtsparkasse Wegeleben

NP Filiale Halberstadt
Sützenstraße

Kontakt:
„Straßentiger Wegeleben e. V.“
Tel.: 039423 929

Es grüßt Sie
Anke Geiersbach in Wegeleben

Mitteilungen der Schützenbrüderschaft 
Harsleben v. 1494 e. V.

Am kommenden Wochenende fei-
ern wir gemeinsam unser Volks-
und Schützenfest.
Vom 17. – 19. Juni 2022 sind alle 
herzlich eingeladen, nach zwei 
Jahren Zwangspause, mit uns auf 
dem Schützenplatz zu feiern.
Die Majestätenaus dem Jahr 
2019 konnten ihre Titel über eine 
lange Zeit tragen. Es sind auf 
dem Foto von links Volkskönig 
Robert Gabriel, Schützenkönig 
Robert Jerxsen, Jugendkönig Finn 

Neutzner, Kegelkönigin Marlene 
Hoffmann und Pusterohrkönigin 
Louise Becker.
Unsere Pistolen und Gewehr-
schützen haben in den vergan-
genen Wochen wieder an den 
Kreismeisterschaften erfolg-
reich teilgenommen. Den neuen 
Kreismeistern unser herzlicher 
Glückwunsch. Die Ergebnislisten 
findet ihr auf der Internetseite: 
ksv-hbs.jimdofree.com
Der Vorstand
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Feuerwehrfest auf der Burg  
in Hausneindorf  

am 2. und 3. Juli 2022

Programm am Sonnabend, dem 2. Juli 2022
15.00 Uhr – Eröffnung durch den Spielmannzug Wedderstedt

– Begrüßung der Gäste durch den Ortswehrleiter
– Kaffee und Kuchen
– Programm der Kita „Pfiffikus“
– Kinderprogramm (Hüpfburg, Kinderbasteln, Feu-

erwehrfahrten & Kinderschminken)
18.30 Uhr – Spanferkelessen

– es spielen die „Hausneindorfer Jagdhornbläser“
20.00 Uhr – Großer Tanzabend
Programm am Sonntag, dem 3. Juli 2022
10.00 Uhr – Frühschoppen mit Schlachtplatte und Unterhal-

tungsmusik

An beiden Tagen ist für die Kinder ein Kinderkarus-
sell, Schießbude, Losbude und große Hüpfburg im 
Angebot.

Endlich, endlich, das ist fein,
gibt es unseren Förderverein!

Nun laden wir ein zum 1. Feste,
kommt und seid gern unsere Gäste!

Einen Spielplatz fürs Dorf ist unser Ziel,
davon träumen wir ganz ganz viel!

Nächster Erscheinungstermin:
Donnerstag, der 21. Juli 2022

Nächster Redaktionsschluss:
Donnerstag, der 7. Juli 2022

Nächster Anzeigenschluss:
Dienstag, der 12. Juli 2022, 9.00 Uhr

Redaktion
Immer die

richtigen Worte.

LINUS WITTICH 
Medien KG

ALLE INFOS: vollereinsatz.sachsen-anhalt.de

WOFÜR STEHST DU?

VOLLES PROGRAMM 

FEUERWEHR: Wir zeigen euch,  

was Feuerwehr heute bedeutet: Technik, Logistik, 

Know-how, Forschung und natürlich Einsatz …  

Erlebt die Facetten der Feuerwehr in Sachsen- 

Anhalt, lasst euch und eure Familie begeistern  

von dem, wofür wir brennen. Probiert unsere  

Technik und lasst euch gut unterhalten … 

DEINE FREIWILLIGE

FEUERWEHR IN  
SACHSEN-ANHALT 

BRAUCHT DICH
GENAU WIE DU SIE.

KOMM ZU UNS. WIR ZEIGEN DIR, WOFÜR WIR 

BRENNEN: GEMEINSCHAFT, SICHERHEIT, HEIMAT, 

TATKRAFT, TECHNIK UND LOGISTIK.

   WIR STEHEN DAFÜR.

VOLLER
EINSATZ

Einladung

Wahlversammlung der Jagdgenossenschaft  
Groß Quenstedt

Die Wahlversammlung der Jagdgenossenschaft Groß Quenstedt 
findet am 22. Juni 2022 statt. Beginn ist um 19:30 Uhr in der 
Mehrzweckhalle der Gemeinde. Alle Eigentümer bejagbarer 

landwirtschaftlicher Flächen der Gemarkung Groß Quenstedt sind 
eingeladen.
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